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von Bern zu Lieferungen an die fränkischen Truppen- an-

zuhatten, und daß es nicht in ihrer Gewalt sieht, derselben

gegenwärtig zur Vergütung dieser Lieferungen zu ver-

helfen;
Nach Einsehung des Beschlusses des Vollz. Direkt»-

riumö vom 27. Merz 1 ?yy, und Anhörung des Rapports
seines Ministers des Innern,

beschließt:
Weder eine gesamte Verwaltungskammer, noch ein-

zelne Mitglieder derselben, können wegen Lieferun-

gen die von ihnen den Gemeinden requesitionsweise

auferlegt worden sind auf dem Wege Rechtens be-

trieben werden.

2. Im Falle dessenungeachtet von einem Gerichte die

Zuläßigkeit einer solchen Betreibung beschlossen wer-
den sollte, ist den Beamten der vollziehenden Gewalt
besohlen, einem solchen Spruche keine Folge zu

leisten.

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 16. Juni.
*H)er Vollz. Rath, auf die Vorstellung des Erziehungs-

raths rm Canton Leman gegeu die Verordnung baß die

Schulmeister eine» Exemptionsschcin von den Patentee,

bahren mit drey Batzen lösen sollen;

In Erwägung daß die Schulmeister von der Lösung

der Exemvlionsschcine nicht losgezählt werden können,

indent die Verfügung nicht sie allein, sondern auch alle

übrigen von der Patentcnstcncr Ausgenommencn betritt l
In Erwägung jedoch der geringen Besoldung der mei-

A.N Schullehrer und der beträchtlichen Forderungen,
welche sie an den Staat zu machen haben;

Nach angehörtem Berichte des Ministers vom vffent-

Hchen Unterricht,

beschließt:

Gesetzgebender Rath, 16. May.
(Fortsetzung.)

(Beschluß des Berichts der FinanzcommiZion, Beschwer-
den einiger Gemeinden gegen die Venv. Kammer von
Zürich, die A.bfordernng einer Abgabe, die Vogt-
ßcuer genannt, betreffend.)

Der zweyte Grund hiernächst: daß nemlich die quä->

stionirliche Anfoderung eben so wie Faßnachthühner,
Ehetagwen, u. a. dcrgl. ehmalige Personaifeodallasten,
anzusehen sey — ist durchaus unrichtig, denn der Eingang
des Bereins von Knonau fangt sich mit den ausdrücklichen
Worten an : » Und alsdann die Vogistür gemeinlich uff
„allen Gütern stal ", und zeigt eben so klar, daß von
wegen eines jedem G u ts ei» Beytrag zu die»

ser Abgabe bezahlt werden soll. Der Erblehcnbrief un,
den Mayerhof zu Knonan dann beweist vollends: daß
diese Vogtsteuern nichts anders als Erbsthenzmft seyen;
theils nennt er dieselben bestimmt Erbzinse, theils
sagt er ausdrücklich, daß die Besteher der Güter dieses

Mayerhofs solche in Erblehen besitzen: und davon

— also nichr von den Personen sondern von den Gütern
— den gleich darauf spezifizirten Zins abrichten iollen..

Scheinbarer ist der Emwnrfder Petenten, der sich m
dem bcygelcgenen vom 2. Merz talirten Schreibe,1 der-
selben an den B. Finanzmimstcr befindet, wo nemlich
behauptet wird: »daß zufolge des Urbars selber jenem

» Voglhaber — eben so wie z. B. den Faßnachihüh.

» nern — auf- und abgegangen, und derselbe

» nur von den jedesmal bewohnte» Hofstätten entrichtet

„ worden sey. "
Nun zeigt sich wirklich unter den in dem vorliegenden

Verein verzeichneten Vogtstenern, derer von Hedingcu
eine, (aber auch in dem ganzen Urbar diese einzige)
Rubrick, welche also überschrieben ist: „Hernach voigt

„ der Vogthaberund Hüner; diesem gat uff und ab r
„denn sy allein von den Hofstätten, die bchuftt sind?,

„ geben werden." Dieser Hofstätten waren r;, deren

jede i Vrtl. Hafer und i Faßnachtshuhn bezahlte; eine

Abgabe folglich, welche allerdings, zwar nicht als eine

Personalsteuer, wohl aber als eine Fenerstac.'sadgabe an»

zusehen ist, von welcher nun die Botschaft des Vvllzie»

hungsraths und wir mit ihm glauben, daß solche wirk,
lich unter diejenigen Beschwerten gehöre, welche kraft
der Verfassung und der. Gesetze unentgeldlich aufgehe--

ben sind, ^
Ferner gedenkt der Verein von Ma sch w a m

den,, nà der. Güter sie ucr zugleich auch einer L cd b»

». Die sämtlichen Verwaltnngskammern seyen bevoll-

mäch!igt den Schullehrern die Scheine der Epemp-

tion von der Patentgebühr unentgeldlich zu über-

lassen.

s. Die nemttchcn Behörden seyen beauftragt, mit. den

Erziehungsräthen über die Art und Weist übereinzu-

kommen, wie diese Scheine den Schullehrcrn mit

Ersparung der Reist- und andern Kosten am füg-

lzchsten zugestellt werden.

Folgen die Untersthriflen.
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Steuer von 17 Pf. 2/!, welche „nssRych und Arm
„und auch uff die Dienst angelegt ist, und nach Gele-

„ genheir irs Lyds und Guts yngezogen werden soll. "
Auch diese hält der Vollz. Rath / und wir mit ihm,

für eine wirkliche Pcrsonalfeodallrist, die folglich unter
die unenrgctdlich aufgehobenen Abgaben gehört; ohne baß

aber deßwegen die Gemeinde Maschwanden sich weigern
könne, die gleich nachher verzeichnete Gut erst eu er
abzurichten, die von dieser Lcib steuer ganz verschie-

den auf ausdrücklich benannten Gütern haftet, und für
nichts anders alö einen B 0 ve n z i n s anzusehen ist.

Aus allen diesen Gründen finden wir, gleich dem Voll-
ziehmigsrath / daß:

1) Alle in dein vorliegenden Urbar enthaltenen söge-

nannten Vogtsteuern, einerseits durch diesen an-
chemischen Urbar selbst, und anderseits durch die dar-
auf beruhende nie angefochtene Ucbrmg von mehr als
dritlhalb Jahrhunderten hinlänglich beurkundet seyen.

2) Daß solche demnach (mit Ausnahme jedoch jener

Hofstattzinse von Hedingen, einer und jener

Leidsteuer von Maschwanden anderseits, als
wahre B 0 d e n z i n se anzusehen seyen, und demzufolge
als solche nach dem Gesetze vom zi. Icnner 18-", ent-
weder weiter abgerichtet oder losgekauft werden sollen.

Wir trag m Ihnen B- Gesetzgeber deßwegen an, fol-
gende Botschaft an den VoWchungsrath ergchen zu
lassen.

B. Vollz. Räthe! Durch Ihre Botschaft vom'zoten
April erhält der gesetzgebende Rath einerseits die Mit.
theilung der erfoderlichen Belege zu der Petition der Gc-
meinden Knouau, Metlmenstetten, Äugst Assolrern,
Maschwanden Ottcnbach und Hedingen Distr. Mell-
menstelten, Camon Zürich, in welcher sich dieselben über
die Abfederungen einer Abgabe beschweren die sie den

ehemaligen Landvögten voichknonau, unter dem Titul ei-

nerV 0 gtst e u e r, entrichten mußten. Anderseits bcglci.
ten Sie B. Vollz. Räthe diese Mittheilung unsrer Einla-
dung zufolge, mit verschiedenen Bemerkungen über die

wesentlichen Punkte des ganzen im Streit liegenden Ge-
genstands,

Den m diesen Ihren Bemerkungen enthaltenen Grund-
fätzen stimmt der gesetzgebende Nach vollkommen bey, und
findet mir Ihnen, daß

>) Alle in dcm hiemit an Sie zurückkehrenden authcn-

^tischen Urbar enthalten«» sogenancen Vogtsteuern durch
denselben sowohl als durch den darauf beruhenden, seid

mehr als dritchalbßmidert Jahren nie angefochtenen

wirklichen Bezug diestr Gefalle hinlänglich beurkundet
frYe n.

2) Daß solche demnach (mit Ausnahme jedoch der
H 0 f st a t k z i n fe von H e d i n ge 11 einer, und vev
gleich diesen unentgelblich aufzuhebenden Lei bsteuer
von Maschwanden anderseits) als wahre Boden»

^ zmse anzusehen seyen, und somit als sslche, dem Gesetz
vom z 1. Ienner gemäß, entweder weiter abgeführt oder
losgekauft werden sollen.

Dem zufolge werden Sie, B. Vollz. Räthe, aumit
eingeladen, dieses unser cnolichrs Befinden und Schluß,
durch die betreffende Behörde, in wirkliche Vollziehung,
fetzen zu lassen.

Das Gutachten der Criminalcorumjßion über die'
Abänderung des Art. 184 des peinlichen Gesetzbuchs,
wird in Berathung genommen und. der Gefttzvorschlacl
in folgender Abfassung angenommen:

Der gesetzgebende Rath,
Zufolge verschiedener ihm zugekommener Bittschriften'

über die in dem Art. »84 des peinlichen Gesetzbuchs zN
treffenden Abänderungen, und nach Anhörung des Be,
richts seiner peinlichen Gesctzgcbnngscommißion z

In Erwägung, daß dieser 184. Art. des peinlichen
Gesetzbuchs, betreffend die Behinderung des Diebstahl-F
öffentlich ausgestellter Gegenstände, die hierüber nöthi.
ge» Unterscheidungen nicht enthält, und VeàcheN

^von sehr verschiedener Größe und Wichtigkeit mü ter'
>

gleichen Straffe belegt;

In Erwägung der Nothwendigkeit, den Ackerbau
den Tuch - und den Viehhandcl, als Quellen des Nm-
tivnalwohlstandes, auf eine kräftige Werst zu beschützen

verordnet:
Der Dicbstahl von Kleinvieh, alsSchaastn, Häm',
mein, Kälbern, Lchwàn, Ziegen u. dgl., wrl-
cher bey Tage ans Weiden oder Feldern, als detw
öffentliche» Zutrauen nothwendig ausgesezt, durch'
eine einzige Person verübt wirdsoll mit -jähriger-'
Keltenstraffe belegt werdengeschieht er den Nacht,,
so rst 4jährige Kctlcnstrasse darauf gelegt. Gesthicht
er bey Tag durch mehrere Personen, so steht Kähle
rige Keltmstxaffê darauf; wird aber der Dicbstahli
bey Nacht durch 2 oder mehrere Personen began!.-

gen, ss ist tziährige Kettenstraffe darauf gelegt.
Wäre der Dicbstahl mit Mordgewchren degangew
worden, so ist rsjährige Kettevstrasse darauf geM.-

2. Der Dicbstahl von grossem Vieh als Pferden nutz'
andern Lastthieren, Ochsen Kühen welcher dUp

^ Tage' durch eine einzige Person auf solche»,! KP
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öffentlichen Sicherheit vertrauten Weiden oder Fel-

tcrn verübt wird, ist niir 4>äyriger Keitenstrasse

zu belegen. Wird er durch 2 oder nichccre Pccso-

uen begangen, so ist 8sähr.'gc Kettenstrasse darauf
zu legen. Wird er bey Nackt durch 2 oder meh.

rcre Personen begangen so wird er nur ichährigcr
Kcitensiraffc belegt. Wird aber der Diebstahl mit
Mordgewchrcn verübt, so ist 20jährige KMenftraffe
darauf gelegt.

z. Der Diebstahl von Leinwand, Mousselin,Tüchern,
welche auf dem Lande zum Bleichen oder Ausrüsten

ausgestellt, und somit der öffentlichen Sicherheit
anvertraut sind, wenn er bey Tage durch eine ein-

zigc Person begangen wird, soll mit 6>ahnger Kct
tenstrasse belegt werde» ; wird er durch 2 ober meh-

rere Personen begangen, so ist l2jädnge Ketten-

straffe darauf gesezt. Wirb er bey Nacht durch

eine einzige Person verübt, so ist 12jährige Ketten-

straffe darauf gelegt; wird er aber durch 2 oder

mehrere Personen verübt, so ist rüjähnge Ketten-

straffe darauf zu legen.

4. Die Wiederholungsfälle aller obgcmcldtcn Verge-

hen, werden nach Vorschrift des Art. z; des pcin-

l.chen Gesetzbuchs bestraft.

5. Wenn bey VerÜbung eines solchen Diebstahls ein

Angriff ober Widerstand mit Mordgewehr geschieht,

so wird er mit dem Tode bestraft. Eden so soll

auch derjenige, welcher wegen Wiederholung des

einen oder andern der obgemeldten Verbrechen ge-

richtlich wieder eingezogen, und überwiesen wird,
seit seiner 2len Verurthcilung zum zcenmal einen

der vorgemeldtcn Diebstählc verübt zu haben, we-

gen der Ucbcrtretung seiner vorigen Strasse und

wegen seiner doppelten Wiederholung, mtt dem

Tode bestraft werben.

s. Der 184. Art. des peinlichen Gesetzbuchs, so wie

die andern Gesetze, die sich darauf beziehen, sind

zurückgenommen in so weit sie dem Inhalt des ge-

genwärtigen Gesetzes entgegen sind, welches übn-

gens auch nach Inhalt des Gesetzes v. 27. Jener i8o»
unter der Mildcrungsbefugniß des Richters steht.

7. Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt, öffentlich be.

kam» gemacht und an gewohnten Orten angeschla-

gcn werden.

Die Ptlitlvnencommlßion berichtet über nachfolgende

Gegenstände:

1. Die. Distrikte Unterseen und Interlachen im Cant.

Kderlanö verlangen, daß so wie in dem vorhergehen«

den, auch in dem gegenwärtigen FinanMem, die
Kirchen- Schul- und Armengüler von alle» Abgaben
desrcyt werden möchten. Wird an die Vollziehung
gewiesen.

2. Die Statthalter der Distrikte Locarno und Val-
maggia im Canton Lugano, nachdem sie eine traurige
Schilderung der von Tage zu Tage anwachsenden Zahl
der Diebsiahle und Verbrechen gemacht haben, stelle»
die Nothwendigkeit vor, einige Zwangmitiel ausfindig
zu mache», um die boshaften Verbrecher zum Gestand,
»isse zu bringe»^ und die Tvdcsstraffe für qualificirte
Diebstählc und andere schwere Verbrechen ivieder ein.
zuführen, und glauben, daß in dieser Hinsicht eine Ab.
ändcrung im Cruninalcodex vorgcnoiücn werde» müsse.

Die Pet. Comimßion rathet an, diese Zuschrift der
Criminalgesctzcommißivn zuzuweisen. Angenommen.

Bürger Gaelono Puvacco von Castcllo, Distrikt
Mendristo, Canton Lugano, beschwert sich über das
Gesetz vom Ienncr -go, über die Loskäuflichkeit der
Gcun»- und Godenziiise. Er sagt, daß er im I. 1777
einen Bodcnzinsvertrag mit einem gewissen Tamanti er-
richtet hat und ihm ein 5770 Lwr. werthigcs Grund,
stück übergeben, mit der jährlichen Verzinsung von izo
Livr. Aus dieftm erhellet, daß ein solcher BodcnzinS
auf; 1/4 vom Huiiderl des Capitalwerths des Guts
berechnet war; wenn also die Loskaufsstimme nach tur
Vorschrift des Gesetzes auf den 2oten Pfenning besticht
werden sollte, fo würde der Bittsteller anstatt 5770 Lwr.
2600 bekommen, und mehr als die Hälfte, nämlich
z e?-, Livr. an feinem Capital verlieren.

Er glaubt also, daß durch ein neues Gesetz einer fol.
chen Ungerechtigkeit abgeholfen werde» könnte, wen»
man dekretirte, baß die Veewaitungskammern sollten
beauftragt werden, in jedem Canton zu untersuchen,
ob die alten Bodenzinsverträge, in welchen der Ursprung-
liehe Werth der bodenzinspsiichtigen Güter bestimmt ist,
vorhanden sind, i» welchem Falle ein solcher Werth die
Loskaufssumme ausmachen sollte.

Er sagt endlich, daß mehrere Bürger in den italie«
Nischen Cantvncn sich im gleichen Falle befinden, und
Host, daß Sic B. G. einen solchen und ähnliche Fälle
nicht ausser Acht lassen und ihrer Aufmerksamkeit
würdigen werden.

Die Thatsachen find mit Belegen «nterstüzt.

Die Pet. Commißion glaubt diese Bittschrift der
Finanzcommißion zur Unterstichung zuweisen zu sollen.
Angenommen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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